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ALLGEMEINES 

WAS ÄNDERT SICH durcH DAS Prostituiertenschutzgesetz FÜR BETREIBER EINES PROSTITUTIONSGEWERBES? 

Für das Betreiben eines Prostitutionsgewerbes bedarf es seit dem 1. Juli 2017 einer Erlaubnis nach § 12 

des Prostituiertenschutzgesetzes. Das bedeutet, dass ein erlaubnispflichtiges Prostitutionsgewerbe 

erst nach Erteilung der erforderlichen Erlaubnis begonnen werden darf. Zuwiderhandlungen können 

mit Geldbuße geahndet werden. 

 

Ausnahme: Für Prostitutionsgewerbe, die bereits vor Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes 

betrieben wurden, gibt es im § 37 sogenannte Übergangsregelungen. Danach gelten Prostitutions-

gewerbe, die bereits vor dem 1. Juli 2017 betrieben wurden und für die bis zum 31. Dezember 2017 

ein Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gestellt wurde, bis zur Entscheidung über den Erlaubnisantrag 

als erlaubt. 

 

WAS GILT ALS ERLAUBNISPFLICHTIGES PROSTITUTIONSGEWERBE? 

Ein Prostitutionsgewerbe ist das gewerbsmäßige Anbieten von Leistungen im Zusammenhang mit der 

Erbringung sexueller Dienstleistungen durch mindestens eine andere Person oder das Bereitstellen 

von Räumlichkeiten für diesen Zweck durch 

 das Betreiben einer Prostitutionsstätte, 

 das Bereitstellen eines Prostitutionsfahrzeugs, 

 das Organisieren oder Durchführen einer Prostitutionsveranstaltung oder 

 das Betreiben einer Prostitutionsvermittlung. 

 

Die höchstpersönliche sexuelle Dienstleistung der Prostituierten ist kein Prostitutionsgewerbe. 

 

WELCHE ANTRAGSFORMULARE SIND AUSZUFÜLLEN? 

Wer ein Prostitutionsgewerbe betreiben, will bedarf der Erlaubnis. Für die Prüfung der 

Erlaubnisfähigkeit sind bei der zuständigen Behörde die erforderlichen Antragsformulare und 

Unterlagen einzureichen. 

 

Erforderlich sind immer: 

 der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 12 des Prostituiertenschutzgesetzes und 

 das Betriebskonzept für Prostitutionsstätten oder das Betriebskonzept für Prostitutionsfahrzeuge. 

Für die Organisation und Durchführung einer Prostitutionsveranstaltung richtet sich das 

Betriebskonzept nach dem Ort der Veranstaltung (Prostitutionsstätte oder Prostitutionsfahrzeug). 

 

Sofern in dem Betrieb ein Stellvertreter eingesetzt werden soll, ist zusätzlich der  

 Antrag auf Erteilung einer Stellvertretungserlaubnis nach § 13 Abs. 1 des Prostituiertenschutz-

gesetzes 

erforderlich. 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/fragen-und-antworten-zum-prostituiertenschutzgesetz-/117364
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/fragen-und-antworten-zum-prostituiertenschutzgesetz-/117364
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/fragen-und-antworten-zum-prostituiertenschutzgesetz-/117364
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Da für die Person, die als Stellvertretung eingesetzt werden soll, eine Zuverlässigkeitsprüfung 

durchzuführen ist, muss diese Person ihr Einverständnis zur Durchführung der Zuverlässigkeitsprüfung 

durch ihre Unterschrift auf dem Formular bestätigen. 

 

Für jede im Betrieb tätige Person, die für Aufgaben der Betriebsleitung und -beaufsichtigung, für 

Aufgaben im Rahmen der Einhaltung des Hausrechts oder der Hausordnung, der Einlasskontrolle und 

der Bewachung eingesetzt werden soll, ist 

 der Antrag auf Prüfung der Zuverlässigkeit für im Betrieb tätige Personen nach § 25 Abs. 2 des 

Prostituiertenschutzgesetzes 

auszufüllen. 

Da für jede dieser Personen eine Zuverlässigkeitsprüfung durchzuführen ist, muss jede dieser Personen 

ihr Einverständnis mit der Durchführung der Zuverlässigkeitsprüfung durch ihre Unterschrift auf dem 

Formular bestätigen. 

 

WAS MÜSSEN ANTRAGSTELLER BEACHTEN, DIE NICHT AUS EINEM EU-/EWR-MITGLIEDSTAAT KOMMEN? 

Antragsteller, die nicht über die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 

oder des Europäischen Wirtschaftsraums verfügen, sich aber in Deutschland aufhalten und selbständig 

oder nichtselbständig tätig werden wollen, benötigen einen hierzu berechtigenden deutschen 

Aufenthaltstitel. 

 

GIBT ES NOCH WEITERE ERLAUBNIS- ODER ANZEIGEPFLICHTEN? 

Ja! Eine Erlaubnis nach dem Prostituiertenschutzgesetz ersetzt nicht andere gesetzlich erforderliche 

Erlaubnisse oder Anzeigen, z. B. nach den Vorschriften des Gaststätten-, Gewerbe-, Bau-, Wasser- oder 

Immissionsschutzrechts. 

 

Neben der Erlaubnis bedarf es für den Betrieb eines Prostitutionsgewerbes auch einer Anzeige gemäß 

§ 14 der Gewerbeordnung. 

 

Eine Anzeige ist zudem erforderlich 

 für die Durchführung einer Prostitutionsveranstaltung, für die bereits eine Erlaubnis erteilt wurde. 

Die Veranstaltung ist vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung bei der für die Erlaubniserteilung 

zuständigen Behörde anzuzeigen. 

 für die Aufstellung eines Prostitutionsfahrzeugs, für das bereits eine Erlaubnis erteilt wurde, wenn 

es an mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen oder mehrmals in einem Monat im örtlichen 

Zuständigkeitsbereich der für die Erlaubniserteilung zuständigen Behörde zum Betrieb aufgestellt 

werden soll. Die Aufstellung ist zwei Wochen vor der Aufstellung anzuzeigen. 
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BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

WAS IST EINE PROSTITUTIONSSTÄTTE? 

Prostitutionsstätten sind Gebäude, Räume und sonstige ortsfeste Anlagen, die als Betriebsstätte zur 

Erbringung sexueller Dienstleistungen genutzt werden. 

Als erlaubnispflichtige Prostitutionsstätte gelten u. a. Modell- oder Terminwohnungen, Bordelle und 

Saunaclubs, wenn mit Wissen und zum wirtschaftlichen Nutzen des Betreibers dort Prostituierte tätig 

werden. Unerheblich sind dabei die rechtlichen Beziehungen zwischen dem Betreiber, den 

Prostituierten und den Kunden. 

 

WAS IST EIN PROSTITUTIONSFAHRZEUG? 

Prostitutionsfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge, Fahrzeuganhänger, Schiffe und andere mobile Anlagen, 

die zur Erbringung sexueller Dienstleistungen bereitgestellt werden. 

 

WAS IST EINE PROSTITUTIONSVERANSTALTUNG? 

Prostitutionsveranstaltungen sind für einen offenen Teilnehmerkreis ausgerichtete Veranstaltungen, 

bei denen von mindestens einer der unmittelbar anwesenden Personen sexuelle Dienstleistungen 

gegen Entgelt angeboten werden. 

 

WAS IST EINE PROSTITUTIONSVERMITTLUNG? 

Prostitutionsvermittlung ist die Vermittlung mindestens einer anderen Person zur Erbringung sexueller 

Dienstleistungen gegen Entgelt außerhalb von Prostitutionsstätten des Betreibers. Dies gilt auch, wenn 

im Vorfeld noch nicht klar ist, ob zu den vermittelten Dienstleistungen, wie z. B. einem Escort-Service, 

auch sexuelle Handlungen gehören werden oder nicht. 

  

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/fragen-und-antworten-zum-prostituiertenschutzgesetz-/117364
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/fragen-und-antworten-zum-prostituiertenschutzgesetz-/117364
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/fragen-und-antworten-zum-prostituiertenschutzgesetz-/117364
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/fragen-und-antworten-zum-prostituiertenschutzgesetz-/117364
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ERLAUBNISVERFAHREN 

WER KANN BETREIBER EINES PROSTITUTIONSGEWERBES SEIN? 

Betreiber eines Prostitutionsgewerbes können sowohl natürliche Personen als auch juristische Perso-

nen und Personengesellschaften sein. Der erforderliche Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum 

Betrieb eines Prostitutionsgewerbes kann hingegen nur durch eine natürliche Person gestellt werden. 

 

Sofern es sich bei dem Betreiber um eine juristische Person handelt, ist der Antrag durch den/die 

gesetzlichen Vertreter der juristischen Person zu stellen. 

Bei einer Personengesellschaft, erfolgt die Antragstellung durch alle in der Personenmehrheit 

vertretungsberechtigten Personen. Das bedeutet, dass jeder geschäftsführende Gesellschafter einen 

eigenen Antrag auf Erlaubnis stellen und eine eigene Erlaubnis erhalten muss. 

 

WAS IST BEIM EINSATZ EINER STELLVERTRETUNG ZU BEACHTEN? 

Ein Betreiber kann sein Prostitutionsgewerbe durch eine als Stellvertretung eingesetzte Person betrei-

ben, wenn: 

 dem Betreiber durch die zuständige Erlaubnisbehörde eine Erlaubnis für den Betrieb des Prosti-

tutionsgewerbes nach § 12 ProstSchG erteilt wurde, 

 dem Betreiber durch die zuständige Erlaubnisbehörde eine Stellvertretungserlaubnis nach § 13 

ProstSchG erteilt wurde, 

 die als Stellvertretung vorgesehene Person das 18. Lebensjahr vollendet hat und 

 die als Stellvertretung vorgesehene Person die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. 

 

Die Beendigung der Stellvertretung ist der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. 

 

KÖNNEN MEHRERE PROSTITUTIONSSTÄTTEN, BETRIEBSARTEN ODER GESCHÄFTSMODELLE IN EINEM ERLAUBNIS-

ANTRAG ZUSAMMENGEFASST WERDEN? 

Nein! Die Erlaubnis wird betreiberbezogen für eine natürliche oder juristische Person erteilt und ist 

zugleich an eine konkrete Betriebsstätte und ein bestimmtes Betriebskonzept gebunden. Es ist daher 

für jede Prostitutionsstätte, jedes Prostitutionsfahrzeug, jede Prostitutionsveranstaltung und jede 

Prostitutionsvermittlung ein eigener Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zu stellen. 

 

Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Organisation und Durchführung von Prostitutionsveran-

staltungen kann allerdings für eine oder mehrere gleichartige Veranstaltungen gestellt werden. 

 

WAS WIRD IM ERLAUBNISVERFAHREN GEPRÜFT? 

Die zuständige Erlaubnisbehörde prüft unter anderem, 

 die Einhaltung der erforderlichen organisatorischen, personellen, räumlichen, hygienischen und 

sicherheitsbezogenen Rahmenbedingungen für das beantragte Prostitutionsgewerbe (insbeson-

dere Mindestanforderungen und Betreiberpflichten im Rahmen des Betriebskonzepts), 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/fragen-und-antworten-zum-prostituiertenschutzgesetz-/117364
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/fragen-und-antworten-zum-prostituiertenschutzgesetz-/117364
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 die Zuverlässigkeit des Antragstellers (ggf. auch der juristischen Person oder Personengesell-

schaft, die das Prostitutionsgewerbe betreiben will) und 

 ggf. die Zuverlässigkeit von Personen, die als Stellvertretung, Leitung oder Beaufsichtigung des 

Betriebes eingesetzt werden sollen. 
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MINDESTANFORDERUNGEN 

WELCHE MINDESTANFORDERUNGEN GELTEN FÜR PROSTITUTIONSSTÄTTEN? 

In Prostitutionsstätten muss neben dem Schutz der dort tätigen Prostituierten, der Beschäftigten und 

Kunden, der Jugend sowie der Anwohner, Anlieger und der Allgemeinheit unter anderem gewähr-

leistet sein, dass 

 die für sexuelle Dienstleistungen genutzten Räume von außen nicht einsehbar sind, über ein 

technisches Notrufsystem verfügen und ihre Türen jederzeit von innen geöffnet werden können. 

 angemessene Sanitäreinrichtungen für Prostituierte, Beschäftigte und Kunden vorhanden sind, 

 geeignete Aufenthalts- und Pausenräume für Prostituierte und Beschäftigte zur Verfügung 

stehen, 

 abschließbare Aufbewahrungsmöglichkeiten für persönliche Gegenstände der Prostituierten und 

Beschäftigten bestehen und 

 die für sexuelle Dienstleistungen genutzten Räume nicht als Schlaf- oder Wohnraum genutzt 

werden. 

 

WELCHE MINDESTANFORDERUNGEN GELTEN FÜR PROSTITUTIONSFAHRZEUGE? 

Bei Prostitutionsfahrzeugen muss neben dem Schutz der dort tätigen Prostituierten unter anderem 

gewährleistet sein, dass 

 sie über einen ausreichend großen Innenraum und über eine angemessene Innenausstattung 

verfügen, 

 die Türen des Bereichs, in denen die Prostitution ausgeübt wird, jederzeit von innen geöffnet 

werden können, 

 während des Aufenthalts im Innenraum jederzeit Hilfe erreichbar ist, 

 eine angemessene sanitäre Ausstattung vorhanden ist, 

 sie über eine gültige Betriebszulassung verfügen und in technisch betriebsbereitem Zustand sind. 

 

WELCHE MINDESTANFORDERUNGEN GELTEN FÜR PROSTITUTIONSVERANSTALTUNGEN? 

Die für Prostitutionsveranstaltungen geltenden Mindestanforderungen richten sich nach der Örtlich-

keit, in der die Veranstaltung durchgeführt wird. Findet die Veranstaltung in einer ortsfesten Anlage 

statt, sind die Mindestanforderungen für Prostitutionsstätten maßgeblich. Bei Veranstaltungen in 

Prostitutionsfahrzeugen finden die Mindestanforderungen an Prostitutionsfahrzeuge Anwendung. 

 

  

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/fragen-und-antworten-zum-prostituiertenschutzgesetz-/117364
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/fragen-und-antworten-zum-prostituiertenschutzgesetz-/117364
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/fragen-und-antworten-zum-prostituiertenschutzgesetz-/117364
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BETREIBERPFLICHTEN 

WAS SIND BETREIBERPFLICHTEN? 

Betreiberpflichten beschreiben in der Regel Rahmenbedingungen, für deren Umsetzung und Einhal-

tung der Betreiber eines Gewerbes verantwortlich ist. 

 

Im Prostituiertenschutzgesetz beziehen sich die Pflichten des Betreibers u. a. auf  

 die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der im Betrieb tätigen Personen, 

 die Auswahl der im Betrieb tätigen Personen, 

 die Beachtung beschränkter Weisungsrechte gegenüber den im Betrieb tätigen Prostituierten, 

 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten in Zusammenhang mit den im Betrieb tätigen 

Personen sowie erfolgten Zahlungen und Tätigkeitstagen. 

 

SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ 

Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes hat dafür Sorge zu tragen, dass die Sicherheit und Gesund-

heit von Prostituierten und anderen in seinem Prostitutionsgewerbe tätigen Personen gewahrt wird. 

Er hat auf eine Verringerung des Übertragungsrisikos sexuell übertragbarer Infektionen hinzuwirken 

(Einhaltung der Kondompflicht) und während der Betriebszeiten für eine angemessene Ausstattung 

der für sexuelle Dienstleistungen genutzten Räume mit Kondomen, Gleitmitteln und Hygieneartikeln 

zu sorgen. Zudem ist der Betreiber verpflichtet, Prostituierten jederzeit die Wahrnehmung von 

gesundheitlichen Beratungen nach § 10 sowie das Aufsuchen von Untersuchungs- und 

Beratungsangeboten zu ermöglichen. 

 

WAS MÜSSEN BETREIBER BEZÜGLICH DER KONDOMPFLICHT BEACHTEN? 

Betreiber eines Prostitutionsgewerbes sind verpflichtet, in ihren Prostitutionsstätten, in sonstigen zur 

Prostitution genutzten Räumen und in Prostitutionsfahrzeugen durch einen gut sichtbaren Aushang 

auf die Kondompflicht hinzuweisen. Es gilt ein explizites Werbeverbot für ungeschützten vaginalen, 

oralen und analen Geschlechtsverkehr. Auch Werbung mit szenetypischen Bezeichnungen und Abkür-

zungen wie beispielsweise "AO" oder Umschreibungen wie "tabulos" ist verboten. 

 

WER DARF IN EINEM PROSTITUTIONSBETRIEB TÄTIG SEIN? 

Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes hat dafür Sorge zu tragen, dass in seinem Betrieb keine 

Prostituierten tätig werden, die 

 unter 18 Jahre sind, 

 unter 21 Jahre sind und durch Dritte zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution gebracht 

werden, 

 von Dritten durch Ausnutzung einer Zwangslage zur Prostitution veranlasst werden oder 

 nicht über eine gültige Anmelde- oder Aliasbescheinigung verfügen.  

 

Für Aufgaben der Stellvertretung, der Betriebsleitung und -beaufsichtigung, für Aufgaben im Rahmen 

der Einhaltung des Hausrechts oder der Hausordnung, der Einlasskontrolle und der Bewachung darf 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/fragen-und-antworten-zum-prostituiertenschutzgesetz-/117364
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der Betreiber nur Personen einsetzen, die über die erforderliche Zuverlässigkeit verfügen. Dies gilt 

auch, wenn die entsprechenden Personen nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zum Betreiber des 

Prostitutionsgewerbes stehen. 

 

WELCHE KONTROLL- UND HINWEISPFLICHTEN BESTEHEN FÜR BETREIBER GEGENÜBER PROSTITUIERTEN? 

Betreiber eines Prostitutionsgewerbes sind verpflichtet, die Prostituierten, die in ihrem Betrieb tätig 

werden wollen, vor Aufnahme der Tätigkeit darauf hinzuweisen, dass sie sich bei der zuständigen 

Behörde anmelden und regelmäßig eine gesundheitliche Beratung wahrnehmen müssen. Die Betrei-

ber müssen sich von den Prostituierten eine gültige Anmelde- bzw. Aliasbescheinigung und eine gültige 

Bescheinigung über die erfolgte gesundheitliche Beratung vorlegen lassen. 

 

WELCHE DATEN MÜSSEN AUFGEZEICHNET UND AUFBEWAHRT WERDEN? 

Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes ist verpflichtet, folgende Angaben über die Prostituierten, 

die in seiner Betriebsstätte sexuelle Dienstleistungen erbringen, festzuhalten: 

 Vor- und Nachnamen oder bei Vorlage einer gültigen Aliasbescheinigung den darin benannten 

Aliasnamen, 

 die Gültigkeitsdauer und die ausstellende Behörde der Anmelde- oder Aliasbescheinigung, 

 das Datum der Ausstellung und die ausstellende Behörde der Bescheinigung über die gesundheit-

liche Beratung und 

 die einzelnen Tätigkeitstage der Prostituierten in seinem Prostitutionsgewerbe. 

 

Der Betreiber eines Prostitutionsgewerbes ist verpflichtet, Zahlungen von Prostituierten, die im 

Rahmen seines Prostitutionsgewerbes sexuelle Dienstleistungen erbringen, mit der Angabe des Vor- 

und Nachnamens bzw. des Aliasnamens, des Datums und des Betrages aufzuzeichnen. Dies gilt auch 

für Zahlungen des Betreibers an die Prostituierten. 

 

Die erforderlichen Aufzeichnungen sind für jedes Prostitutionsgewerbe zu führen und vom Tag der 

Aufzeichnung an zwei Jahre lang in der jeweiligen Betriebsstätte unzugänglich aufzubewahren. 

 

 

  

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/fragen-und-antworten-zum-prostituiertenschutzgesetz-/117364
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/fragen-und-antworten-zum-prostituiertenschutzgesetz-/117364
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BETRIEBSKONZEPT 

WAS IST EIN BETRIEBSKONZEPT? 

Bei dem Betriebskonzept handelt es sich um eine ausführliche Darstellung der wesentlichen Betriebs-

merkmale, Betriebsabläufe und der Vorkehrungen zur Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen 

(wie z.B. der Mindestanforderungen und der Betreiberpflichten). Es muss daher so ausgestaltet sein, 

dass es der zuständigen Behörde erlaubt, den Betrieb nach Aktenlage in gleicher Weise zu beurteilen 

wie bei einer persönlichen Inaugenscheinnahme. Soweit das Betriebskonzept zunächst nur eine 

Planung oder Absicht widerspiegelt, sind die tatsächlichen Gegebenheiten bzw. der tatsächliche 

Betriebsablauf dem genehmigten Konzept unterzuordnen. 

 

Ein Betriebskonzept ist zwingende Voraussetzung einer Erlaubnis für 

 das Betreiben einer Prostitutionsstätte, 

 das Bereitstellen eines Prostitutionsfahrzeugs, 

 die Durchführung einer Prostitutionsveranstaltung und 

 das Betreiber einer Prostitutionsvermittlung. 

 

  

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/frauen-vor-gewalt-schuetzen/fragen-und-antworten-zum-prostituiertenschutzgesetz-/117364
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ZUVERLÄSSIGKEITSPRÜFUNG 

WIE WIRD DIE ZUVERLÄSSIGKEIT DURCH DIE BEHÖRDE GEPRÜFT? 

Zur Überprüfung der Zuverlässigkeit ist durch den Antragsteller ein Führungszeugnis zur Vorlage bei 

einer Behörde zu beantragen. Zudem holt die zuständige Erlaubnisbehörde eine Stellungnahme der 

Polizei ein. 

 

Eine Person besitzt die erforderliche Zuverlässigkeit in der Regel nicht, wenn sie  

 innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Antragstellung wegen eines Verbrechens oder eines 

Vergehens, etwa gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder die körperliche Unversehrtheit, 

rechtskräftig verurteilt worden ist, 

 in den letzten fünf Jahren bereits einmal wegen Unzuverlässigkeit von der Ausübung eines Pros-

titutionsgewerbes ausgeschlossen worden ist oder 

 in den letzten 10 Jahren Mitglied in einem Verein war, der nach dem Vereinsgesetz verboten 

wurde oder der einem Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz unterliegt. 

 

Die Zuverlässigkeit des Antragstellers kann auch bei mangelnder wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, 

bei Steuerschulden, Verletzung sozialversicherungsrechtlicher Verpflichtungen oder einem 

Insolvenzverfahren in Frage gestellt sein.  

 

WAS PASSIERT, WENN EINE PERSON NICHT DIE ERFORDERLICHE ZUVERLÄSSIGKEIT BESITZT? 

Sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller oder eine als Stellvertretung, 

Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes vorgesehene Person nicht die für den Betrieb eines Pros-

titutionsgewerbes erforderliche Zuverlässigkeit besitzt, wird die Erlaubnis versagt. 

 

Besitzt eine Person, die für Aufgaben im Rahmen der Einhaltung des Hausrechts oder der Hausord-

nung, der Einlasskontrolle und der Bewachung vorgesehen ist,  nicht die erforderliche Zuverlässigkeit, 

kann die Behörde die Beschäftigung der Person in dem Betrieb untersagen. Die Erlaubnis zum Betrieb 

des Prostitutionsgewerbes ist davon nicht berührt. 
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ERLAUBNISERTEILUNG 

KANN DIE ERLAUBNIS AUCH UNTER EINSCHRÄNKUNGEN ERTEILT WERDEN? 

Ja! Die Erlaubnis kann inhaltlich beschränkt oder mit Auflagen verbunden werden. Dies ist vor allem 

aus folgenden Gründen möglich: 

 zum Schutz von Sicherheit, Gesundheit oder sexueller Selbstbestimmung der im Prostitutions-

gewerbe tätigen Prostituierten, der Beschäftigten sowie der Kundinnen und Kunden, 

 zum Schutz vor Ausbeutung oder vor Gefahren für Leben oder Freiheit der Prostituierten, der 

Beschäftigten sowie der Kundinnen und Kunden, 

 zum Schutz der Jugend oder 

 zur Abwehr anderer erheblicher Beeinträchtigungen oder Gefahren für die Öffentlichkeit, z. B. 

durch Lärm oder sonstige Belästigungen. 

 

Die zuständige Behörde kann die Erlaubnis auch insofern beschränken, als sie z. B. die Zahl der regel-

mäßig tätig werdenden Prostituierten oder die Anzahl der für sexuelle Dienstleistungen vorgesehenen 

Räume beschränkt oder bestimmte Betriebszeiten bestimmt. 

 

WIE LANGE GILT DIE ERLAUBNIS FÜR EIN PROSTITUTIONSGEWERBE? 

Die Erlaubnis kann jederzeit nachträglich widerrufen bzw. zurückgenommen werden, sollten die 

gesetzlichen Anforderungen an den Betrieb nicht mehr erfüllt werden. Für den Betrieb eines 

Prostitutionsfahrzeuges gilt die Erlaubnis generell für maximal drei Jahre und kann auf Antrag 

verlängert werden. 

 

Im Übrigen erlischt die Erlaubnis, sobald der Gewerbetreibende den Betrieb nicht innerhalb eines 

Jahres nach Erteilung der Erlaubnis aufgenommen hat oder ihn seit einem Jahr nicht mehr betreibt. 

Die Fristen können auf Antrag verlängert werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
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IST DAS ERLAUBNISVERFAHREN KOSTENPFLICHTIG? 

Ja! In Mecklenburg-Vorpommern werden für Amtshandlungen im Zusammenhang mit dem Betrieb 

von Prostitutionsgewerbe Gebühren und Auslagen gemäß der Kostenverordnung für Amtshandlungen 

beim Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstKostVO M-V) erhoben. Die zu entrichtende 

Gebühr wird mit der Entscheidung über den Erlaubnisantrag festgesetzt. 

 

 
 

VERSTÖßE 



  

Seite 15 von 15 

WAS PASSIERT BEI VERSTÖßEN GEGEN BETREIBERPFLICHTEN ODER DAS BETRIEBSKONZEPT? 

Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten die Betreiberpflichten umzusetzen, kann deren Verletzung 

sehr unterschiedliche Folgen haben. In Abhängigkeit von der verletzten Betreiberpflicht kann ein 

Bußgeld oder der Entzug der Betriebserlaubnis in Betracht kommen, aber auch eine privatrechtliche 

Haftungsinanspruchnahme oder ein Strafverfahren sind denkbar. Verstöße gegen das Betriebskonzept 

können durch die zuständige Erlaubnisbehörde als Ordnungswidrigkeit geahndet oder durch 

nachträgliche Anordnungen beauflagt werden. In schwerwiegenden Fällen können sie zur 

Unzuverlässigkeit des Betreibers und schließlich zum Widerruf der erteilten Erlaubnis führen. 


